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Allgemeines zur Bewertung der Facharbeit: 
 
Die Facharbeit wird im dritten Semester geschrieben. Die Schreibzeit 
beträgt sechs Wochen. 
 
Die Note der Facharbeit geht mit 50% in die Semesternote des dritten 
Semesters ein. 
 
In der Bewertung der Facharbeit muss auch die Präsentation 
eingehen. Über den Anteil der Präsentation in der Facharbeitsnote 
entscheiden Sie selbst. Die Bewertung ist entsprechend Teil des zu 
erstellenden Gutachtens. 
 
Die geltenden Verordnungen und Ergänzenden Bestimmungen:  
 
Aus den Ergänzenden Bestimmungen (EB-VO-GO): 
 
10.5 Die Festlegung des Unterrichtsgegenstands im Seminarfach sowie die 
Themenstellung der Facharbeit erfolgen durch die unterrichtende Lehrkraft. Die 
Unterrichtsergebnisse im Seminarfach werden bewertet und im Studienbuch unter 
Angabe des Fachthemas eingetragen. Das Seminarfach kann auch in 
Kombination mit einem anderen Fach angeboten werden. 
 
Leistungsfeststellungen im Seminarfach 10.10 In einem Schulhalbjahr der 
Qualifikationsphase wird im Seminarfach eine Facharbeit geschrieben. Die 
Facharbeit gibt den Schülerinnen und Schülern exemplarisch Gelegenheit zur 
vertieften selbstständigen wissenschaftspropädeutischen Arbeit. Sie bezieht sich 
auf den Unterrichtsgegenstand des Schulhalbjahres und soll den Rahmen von 15 
Textseiten in Maschinenschrift nicht überschreiten. Die Schülerin oder der Schüler 
hat durch Unterschrift am Ende der Facharbeit zu versichern, dass sie oder er 
diese selbstständig angefertigt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel 
benutzt und die Stellen der Facharbeit, die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt 
anderen Werken entnommen wurden, mit genauer Quellenangabe kenntlich 
gemacht hat. Die Facharbeit kann als Einzel- oder Gruppenarbeit angefertigt 
werden, wobei im Falle der Gruppenarbeit die Einzelleistung der Schülerin oder 
des Schülers klar ersichtlich sein muss. Das Thema der Facharbeit wird von der 
Fachlehrerin oder dem Fachlehrer gestellt; die Facharbeit wird von ihr oder von 
ihm bewertet, stellt die schriftliche Leistungsüberprüfung in dem Schulhalbjahr dar 
und geht mit einem Anteil von 50% in die Gesamtbewertung des Schulhalbjahres 
ein. 10.11 In den übrigen Schulhalbjahren treten im Seminarfach an die Stelle von 
Klausuren nach Nrn. 10.8 und 10.9 gleichwertige Feststellungen von 
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Schülerleistungen, die sich insbesondere auf schriftliche Hausarbeiten, Projekte, 
darunter auch experimentelle Arbeiten im naturwissenschaftlichen Bereich, 
Referate, mündliche, gegebenenfalls auch außerhalb der stundenplanmäßigen 
Unterrichtszeit terminierte Prüfungen oder andere Präsentationen beziehen. Die 
Fachkonferenzen beschließen über die Einzelheiten und die Koordination. Das 
Thema einer Leistungsüberprüfung wird von der Fachlehrerin oder dem 
Fachlehrer gestellt; die Leistung wird von ihr oder von ihm bewertet und geht mit 
einem Anteil von 50% in die Gesamtbewertung des Schulhalbjahres ein. 
Besondere Lernleistung in der Abiturprüfung 10.12 Für die besondere Lernleistung 
in der Abiturprüfung gelten die Bestimmungen nach § 11 der „Verordnung über die 
Abschlüsse in der gymnasialen Oberstufe, im Fachgymnasium, im 
Abendgymnasium und im Kolleg” (AVO-GOFAK) und Nr. 11 der „Ergänzenden 
Bestimmungen zur Verordnung über die Abschlüsse in der gymnasialen 
Oberstufe, im Fachgymnasium, im Abendgymnasium und im Kolleg” (EB-AVO-
GOFAK). Sprachliche Richtigkeit 10.13 Schwerwiegende und gehäufte Verstöße 
gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache oder gegen die 
äußere Form in einer Klausur nach Nrn. 10.8 und 10.9 oder einer Facharbeit oder 
einer gleichwertigen schriftlichen Feststellung im Seminarfach nach Nrn. 10.10 
und 10.11 führen zu einem Abzug von einem Punkt oder zwei Punkten bei der 
einfachen Wertung; als Richtwerte gelten die Angaben in Nr. 9.11 EB-AVO-
GOFAK entsprechend.” 
 
Aus VO-GO § 7: 
(3) In jedem Schulhalbjahr sind in jedem Fach die Leistungen in schriftlichen 
Arbeiten unter Aufsicht, in der Facharbeit und bei der Mitarbeit im Unterricht unter 
Berücksichtigung der Unterrichtsziele und der Leistungsentwicklung der Schülerin 
oder des Schülers in einer Bewertung zusammenzufassen. 
 
Aus VO-GO § 10: 
(5) 1Im Seminarfach stehen fachübergreifende und fächerverbindende 
Problemstellungen und die Einübung verschiedener Methoden im Vordergrund. 
2Es sind verschiedene Arbeitsformen sowie verschiedene Verfahren der 
Präsentation und der Erörterung von Ergebnissen anzuwenden. 
3Fachübergreifende und fächerverbindende Themen- und Aufgabenstellungen 
werden von einem Fach oder mehreren Fächern der Anlage 4 ausgehend 
behandelt. 4Im Seminarfach wird von jeder Schülerin oder jedem Schüler in einem 
der Schulhalbjahre eine Facharbeit geschrieben. 


